
Gesamtversicherung des Niederösterreichischen Tennisverbandes 
für alle seine Vereine, deren Funktionäre und Mitglieder 

 
Um sowohl allen Vereinsfunktionären, Sportlerinnen und Sportlern, sowie Trainern 
und Betreuern als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Vereinen des NÖTV 
eine Grunddeckung an Sicherheit zu geben, hat sich der Vorstand des NÖTV vor-
behaltlich einer Beschlussfassung bei der nächsten Generalversammlung entschlossen, 
der vom Land Niederösterreich angebotenen und zu 50 % unterstützten „Sportversi-
cherung des Landes NÖ“ beizutreten. 
 
Weil der Vorstand der Meinung ist, dass diese Versicherung für alle den Tennissport 
Ausübenden dringend notwendig ist, unterstützt der NÖTV diese Versicherung für 
das Jahr 2009 zusätzlich mit einer Summe von € 8.000,00, was einer Subvention der 
Prämien von weiteren 25 % bedeutet. 
 
Diese Versicherung setzt sich aus folgenden Paketen zusammen: 
 
1) Niederösterreichische Landessportversicherung:  
 

www.diehelden.at/noelandessport.html 

 
• Sportunfallversicherung:  

 
Die Versicherung umfasst Unfälle bei der Ausübung des Vereinssports, bei der 
Teilnahme an Sportveranstaltungen von  Vereinen sowie bei Vereinsversammlun-
gen und Festlichkeiten. Unfälle auf dem Weg zu und von der versicherten Betätigung 
(Training, Turnierfahrten, Veranstaltungen, Sitzungen) sind eingeschlossen. Der Versi-
cherungsschutz gilt weltweit und erstreckt sich auch auf Unfälle bei der Teilnahme 
an nationalen und internationalen Wettbewerben. 

Versichert sind alle Funktionäre und Mitglieder der jeweiligen Vereine. 

• Vereinshaftpflichtversicherung: 
 

Der Großteil an österreichischen Vereinsfunktionären ist mit viel Idealismus und un-
entgeltlich im Verein tätig, im Falle eines Personen- oder Sachschadens haften sie al-
lerdings mit ihrem privaten Vermögen. Die  Vereinshaftpflicht-Versicherung bietet da-
her Sicherheit für Funktionäre und Sportler. Der umfassende Versicherungsschutz 
mit großem Deckungsumfang ist in dieser Form einmalig. 

Die Vereinshaftpflicht dient dazu, zivilrechtliche Ansprüche von Geschädigten zu be-
friedigen oder unberechtigte Ansprüche abzuwehren (z.B. Kostenübernahme im 
Zivilprozess). In der Praxis wird von keinem Versicherer eine ausreichende Vereinshaft-
pflicht-Versicherung angeboten. Diverse Risken (z. B. ein Deckungsschutz für Veranstal-
tungen) müssen zusätzlich teuer bezahlt werden. 

Versichert sind alle Funktionäre und Mitglieder der jeweiligen Vereine. 

2) Vereinsrechtsschutzversicherung:       www.diehelden.at/vereinsrechtsschutz.html 

Als Ergänzung zur Vereins-Haftpflichtversicherung dient der Vereins-Rechtsschutz 
dazu, in einem möglichen Strafverfahren Beistand zu leisten (Straf-Rechtsschutz / 
Beistellung eines Rechtsanwaltes usw.) als auch eigene zivilrechtliche Ansprüche  
durch zu setzen (Schadenersatz-Rechtsschutz / Kostenübernahme im Zivilprozess). 

Versichert sind alle Funktionäre und Mitglieder der jeweiligen Vereine. 


